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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1989 Ausgegeben am 29. Juni 1989 122. Stück

299. Bundesgesetz: Altlastensanierungsgesetz
(NR: GP XVII RV 898 AB 979 S. 106. BR: AB 3691 S. 517.)

300 . Bundesgesetz: Änderung des Chemikaliengesetzes
(NR: GP XVII IA 238/A AB 950 S. 106. BR: AB 3692 S. 517.)

2 9 9 . Bundesgesetz vom 7. Juni 1989 zur
Finanzierung und Durchführung der Altla-
stensanierung, mit dem das Umwelt- und
Wasserwirtschaftsfondsgesetz, BGBl. Nr. 79/
1987, das Wasserbautenförderungsgesetz,
BGBl. Nr. 148/1985, das Umweltfondsgesetz,
BGBl. Nr. 567/1983, und das Bundesgesetz
vom 20. März 1985 über die Umweltkontrolle,
BGBl. Nr. 127/1985, geändert werden (Alt-

lastensanierungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

I. ABSCHNITT

A l l g e m e i n e Bes t immungen

Ziel des Gesetzes

§ 1. Ziel dieses Bundesgesetzes ist die Finanzie-
rung der Sicherung und Sanierung von Altlasten,
von denen eine Gefährdung für die Gesundheit des
Menschen oder die Umwelt ausgeht.

Begriffsbestimmungen

§ 2. (1) Altlasten sind Altablagerungen, Altstand-
orte sowie durch diese kontaminierte Böden und
Grundwasserkörper, von denen — nach den Ergeb-
nissen einer Gefährdungsabschätzung — Gefahren
für die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt
ausgehen.

(2) Altablagerungen sind Ablagerungen von
Abfällen, die befugt oder unbefugt durchgeführt
wurden.

(3) Altstandorte sind Standorte von Anlagen, in
denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegan-
gen wurde.

(4) Abfälle im Sinne dieses Bundesgesetzes sind
bewegliche Sachen,

1. deren sich der Eigentümer oder Inhaber entle-
digen will oder entledigt hat, oder

2. deren Behandlung als Abfall im öffentlichen
Interesse (Abs. 7) geboten ist.

Die Behandlung als Abfall im öffentlichen Interesse
kann auch dann geboten sein, wenn für eine
bewegliche Sache ein Entgelt erzielt werden kann.

(5) Nicht als Abfälle im Sinne dieses Bundesge-
setzes gelten:

1. Abfallstoffe, die als Sekundärrohstoffe einer
Wiederverwendung oder stofflichen Verwer-
tung zugeführt werden (Altstoffe);

2. Erdaushub und Abraummaterial, sofern sie
nicht mit umweltgefährdenden Stoffen soweit
verunreinigt wurden, daß eine besondere
Behandlung erforderlich ist;

3. Berge und taubes Gestein sowie Abraummate-
rial, die beim Aufsuchen, Gewinnen, Spei-
chern und Aufbereiten mineralischer Roh-
stoffe anfallen, soweit diese Tätigkeit dem
Berggesetz 1975, BGBl. Nr. 259/1975, in der
jeweils geltenden Fassung oder der Gewerbe-
ordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, in der
jeweils geltenden Fassung unterliegt;
Schlämme und flüssige Rückstände, die bei
der Rohstoffgewinnung gemäß dem Bergge-
setz, BGBl. Nr. 259/1975, in der jeweils gel-
tenden Fassung oder der Gewerbeordnung
1973, BGBl. Nr. 50/1974, in der jeweils gel-
tenden Fassung anfallen und wieder in die
ursprünglichen Lagerstätten zurückgeführt
werden;

4. Fäkalien, Stallmist und Jauche.
(6) Gefährliche Abfälle im Sinne dieses Bundes-

gesetzes sind Abfälle, deren Behandlung besondere
Umsicht und besondere Vorkehrungen im Hinblick
auf die öffentlichen Interessen (Abs. 7) erfordern.
Derartige Abfälle hat der Bundesminister für
Umwelt, Jugend und Familie mit Verordnung fest-
zulegen.

(7) Im öffentlichen Interesse ist die Behandlung
als Abfall erforderlich, wenn andernfalls

1. die Gesundheit des Menschen gefährdet und
unzumutbare Belästigungen bewirkt werden
können,

2. Gefahren für die natürlichen Lebensbedin-
gungen von Tieren und Pflanzen verursacht
werden können,
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3. die Umwelt über das unvermeidliche Ausmaß
hinaus verunreinigt werden kann,

4. Brand- und Explosionsgefahren herbeigeführt
werden können,

5. Geräusche und Lärm im übermäßigen Aus-
maß verursacht werden können,

6. das Auftreten und die Vermehrung von
schädlichen Tieren und Pflanzen sowie von
Krankheitserregern begünstigt werden kön-
nen,

7. die öffentliche Ordnung und Sicherheit
gestört werden kann.

(8) Deponieren im Sinne dieses Bundesgesetzes
ist das erstmalige Ablagern von Abfällen auf einer
Deponie.

(9) Deponie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist
eine Anlage, die zur langfristigen Ablagerung von
Abfällen errichtet wurde.

(10) Zwischenlager im Sinne dieses Bundesgeset-
zes ist eine Anlage, in der Abfälle erstmalig, nicht
länger als ein Jahr, mit der Absicht gelagert wer-
den, sie einer Abfallbehandlung oder einer Verwer-
tung zuzuführen.

(11) Verdachtsflächen im Sinne dieses Bundesge-
setzes sind darstellbare Bereiche, von denen auf
Grund früherer oder gegenwärtiger Nutzungsfor-
men eine unzumutbare Beeinträchtigung für den
Menschen oder die Umwelt oder eine Gefährdung
durch Verunreinigungen (fest, flüssig, gasförmig)
des. Untergrundes ausgehen kann.

(12) Ausfuhr im Sinne dieses Bundesgesetzes ist
die Beförderung oder Versendung (§ 3 Abs. 8 des
Umsatzsteuergesetzes 1972 in der jeweils geltenden
Fassung) in das Ausland oder das Abholen durch
einen ausländischen Abnehmer (§ 7 Abs. 1 Z 1 des
Umsatzsteuergesetzes 1972 in der jeweils geltenden
Fassung) zum Verbringen in das Ausland.

(13) Sicherung im Sinne dieses Bundesgesetzes
ist die Überwachung möglicher Emissionen einer
Altlast und das Verhindern der Ausbreitung von
gesundheits- und umweltgefährdenden Schadstof-
fen.

(14) Sanierung im Sinne dieses Bundesgesetzes
ist die Beseitigung der Ursache der Gefährdung.

II. ABSCHNITT

A l t l a s t e n b e i t r a g

Gegenstand des Beitrags

§ 3. Dem Altlastenbeitrag unterliegen:
1. das Deponieren (§ 2 Abs. 8) von Abfällen;
2. das Zwischenlagern von Abfällen nach Ablauf

eines Jahres;
3. die Ausfuhr (§ 2 Abs. 12) von Abfällen.

Beitragschuldner

§ 4. Beitragschuldner ist
1. der Betreiber einer Deponie oder eines Zwi-

schenlagers,
2. derjenige, der Abfälle ausführt.

Bemessungsgrundlage

§ 5. Bemessungsgrundlage ist — unbeschadet des
§ 23 — die Masse des Abfalls entsprechend dem
Rohgewicht im Sinne des Taragesetzes, BGBl.
Nr. 191/1963, in der jeweils geltenden Fassung.

Höhe des Beitrags

§ 6. Der Beitrag beträgt für
1. gefährliche Abfälle (§ 2 Abs. 6) 200 S und
2. alle übrigen Abfälle 40 S

je angefangene Tonne.

Beitragsschuld

§ 7. (1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle
1. des Deponierens nach Ablauf des Kalender-

vierteljahres, in dem deponiert (§ 2 Abs. 8)
wird,

2. des beitragspflichtigen Zwischenlagerns mit
Ablauf des Kalendervierteljahres, das auf die
einjährige, nicht beitragspflichtige Frist für
die Zwischenlagerung folgt,

3. der Ausfuhr im Zeitpunkt des Beginns der
Beförderung oder Versendung in das Ausland
oder im Zeitpunkt des Abholens durch einen
ausländischen Abnehmer.

(2) Ein Antrag auf Feststellungsbescheid gemäß
§10 zieht für das Entstehen der Beitragsschuld
keine aufschiebende Wirkung nach sich.

Aufzeichnungspflichten

§ 8. Der Beitragschuldner hat fortlaufend Auf-
zeichnungen zu führen, aus denen die Bemessungs-
grundlage getrennt nach § 6 Z 1 und 2 sowie
Umfang und Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
tragsschuld zu ersehen sind. Die Aufzeichnungen
und die Belege, die für die Beitragserhebung von
Bedeutung sind, müssen sieben Jahre aufbewahrt
werden.

Erhebung des Beitrags

§9. (1) Die Erhebung des Beitrags obliegt dem
Finanzamt, das für die Einhebung der Umsatz-
steuer des Beitragschuldners zuständig ist oder im
Fall der Umsatzsteuerpflicht des Beitragschuldners
in Betracht käme.

(2) Der Beitragschuldner hat spätestens am zehn-
ten Tag (Fälligkeitstag) des auf das Kalendervier-
teljahr (Anmeldungszeitraum) zweitfolgenden
Kalendermonats eine Anmeldung beim Finanzamt
einzureichen, in der er den für den Anmeldungs-
zeitraum zu entrichtenden Beitrag selbst zu berech-
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nen hat. Die Anmeldung gilt als Abgabenerklärung.
Der Beitragschuldner hat den Beitrag spätestens am
Fälligkeitstag zu entrichten.

(3) Ein gemäß § 201 BAO, in der jeweils gelten-
den Fassung, festgesetzter Beitrag hat den in Abs. 2
genannten Fälligkeitstag.

Feststellungsbescheid

§ 10. Die Behörde (§ 21) hat in begründeten
Zweifelsfällen auf Antrag des in Betracht kommen-
den Beitragschuldners oder der Abgabenbehörden
des Bundes durch Bescheid festzustellen, ob eine
bewegliche Sache Abfall ist oder ob Abfall im Sinne
des § 6 Z 1 oder Z 2 vorliegt.

Zweckbindung

§ 11. (1) Der Beitrag ist eine ausschließliche Bun-
desabgabe.

(2) Das Beitragsaufkommen ist zu verwenden
1. zur Erfassung, Abschätzung und Bewertung

von Altlasten,
2. zur Erstellung eines Verdachtsflächenkata-

sters, eines Altlastenatlasses und der Prioritä-
tenklassifizierung,

3. zur teilweisen oder gänzlichen Finanzierung
der Maßnahmen zur Altlastensicherung und
-Sanierung, einschließlich der erforderlichen
Vorleistungen,

4. zur Errichtung, Erweiterung oder Verbesse-
rung von Abfallbehandlungsanlagen, soweit
diese zur Sanierung von Altlasten erforderlich
sind,

5. für Studien und Projekte, einschließlich sol-
cher zur Entwicklung von Sicherungs- und
Sanierungstechnologien.

Überweisung der Altlastenbeiträge

§ 12. (1) 90 vH des Aufkommens von Altlasten-
beiträgen ist jeweils vierteljährlich in dem auf das
Quartalsende folgendem Monat an den Umwelt-
und Wasserwirtschaftsfonds zu überweisen.

(2) Zehn vH des Aufkommens von Altlastenbei-
trägen ist an den Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie zur Erfüllung der Aufgaben
gemäß den §§ 13 und 14, mit Ausnahme des Perso-
nal- und Amtssachaufwandes, zu überweisen. Die
zur Erfüllung dieser Aufgaben nicht verwendeten
Beiträge hat der Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie an den Umwelt- und Wasser-
wirtschaftsfonds zu überweisen.

(3) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie hat aus Mitteln gemäß Abs. 2 den Ländern
den Aufwand, der mit der Besorgung der Aufgaben
des Landeshauptmannes gemäß dem § 13 verbun-
den ist, und den Aufwand für Planungsaufträge des
Bundes zu ersetzen; für Personal- und Amtssach-
aufwand ist kein Ersatz zu leisten. Dieser Kosten-

ersatz ist jährlich mit fünf vH des Aufkommens an
Altlastenbeiträgen begrenzt.

III. ABSCHNITT

E r f a s s u n g , A b s c h ä t z u n g u n d B e w e r -
t u n g von A l t l a s t e n

Aufsuchen von Altlasten

§ 13. (1) Der Landeshauptmann hat dem Bundes-
minister für Umwelt, Jugend und Familie Ver-
dachtsflächen bekanntzugeben. Der Bundesmini-
ster für Umwelt, Jugend und Familie hat zur Erfas-
sung, Abschätzung und Bewertung von Altlasten
die bundesweite Erfassung, Abschätzung und
Bewertung von Verdachtsflächen im Zusammen-
wirken mit dem Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten und dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft zu koordinieren und
ergänzende Untersuchungen, soweit diese zur
Erfassung, Abschätzung und Bewertung von Altla-
sten erforderlich sind, nach Maßgabe der vorhan-
denen Mittel (§12 Abs. 3) durch den Landeshaupt-
mann zu veranlassen. Die aus der Erfassung
gewonnenen Daten und Kenntnisse sind an das
Umweltbundesamt zu übermitteln, durch das
Umweltbundesamt zu verwerten und in einem Ver-
dachtsflächenkataster (§ 11 Abs. 2 Z 2) zu führen.

(2) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie hat zur Erfassung, Abschätzung und
Bewertung von Altlasten alle Maßnahmen zur
Abschätzung des Gefährdungspotentials der erfaß-
ten Altlasten zu koordinieren. Die auf Grund der
Gefährdungsabschätzung festgestellten sicherungs-
bzw. sanierungsbedürftigen Altlasten sind in einem
Altlastenatlas (§ 11 Abs. 2 Z 2) auszuweisen, der
vom Umweltbundesamt zu führen ist. In den Altla-
stenatlas ist beim Bundesministerium für Umwelt,
Jugend und Familie und bei dem Amt der jeweili-
gen Landesregierung während der Amtsstunden
öffentliche Einsicht zu gewähren.

(3) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie hat beim Umweltbundesamt die EDV-tech-
nischen und fachlichen Voraussetzungen für die
Führung des Verdachtsflächenkatasters und für die
Führung und Einsichtnahme in den Altlastenatlas
zu schaffen.

Prioritätenklassifizierung

§14. (1) Der Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie hat auf Grund der von den
Landeshauptmännern bekanntgegebenen Ver-
dachtsflächen und auf Grund der Untersuchungser-
gebnisse gemäß § 13 Abs. 1 nach Anhörung der
Landeshauptmänner für eine Einstufung der unter-
suchten Altlasten nach ihrem Gefährdungsgrad und
dem sich daraus ergebenden Umfang sowie der
Dringlichkeit der Finanzierung der erforderlichen
Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen eine Prio-



2506 122. Stück — Ausgegeben am 29. Juni 1989 — Nr. 299

ritätenklassifizierung insbesondere nach folgenden
Kriterien zu erstellen und fortzuschreiben:

1. festgestellte Schadstoffausbreitung und Ver-
unreinigung sowie deren Ausmaß;

2. Nutzung gefährdeter Objekte und Nutzungs-
beschränkungen;

3. Möglichkeiten der Schadstoffausbreitung;
4. Eigenschaften der abgelagerten Abfälle und

das Ausmaß der Kontamination;
5. vorhandene Schutzeinrichtungen zur Verhin-

derung einer möglichen Schadstoffausbrei-
tung;

(2) Die Prioritätenklassifizierung ist zur öffentli-
chen Einsicht im Bundesministerium für Umwelt,
Jugend und Familie sowie in den Ämtern der Lan-
desregierungen während der Amtsstunden aufzule-
gen.

Beauftragung des Umwelt- und Wasserwirtschafts-
fonds

§ 15. Die Durchführung der Aufgaben gemäß
§ 11 Abs. 2 Z 3 bis 5 wird dem Umwelt- und Was-
serwirtschaftsfonds (§ 1 Umwelt- und Wasserwirt-
schaftsfondsgesetz, BGBl. Nr. 79/1987, in der
jeweils geltenden Fassung) übertragen.

IV. ABSCHNITT

D u r c h f ü h r u n g d e r A l t l a s t e n s a n i e -
r u n g

Duldungspflichten

§ 16. (1) Sofern der begründete Verdacht be-
steht, daß eine Verdachtsfläche vorliegt, sind die
Organe der Behörde berechtigt, Liegenschaften
und Anlagen im notwendigen Umfang zu betreten
sowie Proben zu entnehmen, soweit dies zur Beur-
teilung der Verdachtsfläche unbedingt erforderlich
ist. Vor dem Betreten der Liegenschaft oder der
Anlage sind die Eigentümer und die an dieser Lie-
genschaft dinglich und obligatorisch Berechtigten
nach Tunlichkeit zu verständigen. Bei Grundstük-
ken oder Teilen von Grundstücken, die Bergbau-
zwecken dienen, sind vor dem Betreten die Berg-
bauberechtigten nach Tunlichkeit zu verständigen.

(2) Der Landeshauptmann hat die Liegenschafts-
eigentümer sowie die an der Liegenschaft dinglich
oder obligatorisch Berechtigten, deren Inanspruch-
nahme zum Zweck der Sicherung und Sanierung
einer Altlast erforderlich ist, zu verpflichten, die
notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit
der Sicherung und Sanierung einer Altlast zu dul-
den.

(3) Die Organe der Behörde haben beim Vorge-
hen gemäß Abs. 1 und Abs. 2 darauf Bedacht zu
nehmen, daß jede nicht unbedingt erforderliche
Störung oder Behinderung vermieden wird.

(4) Die mit den durchzuführenden Maßnahmen
Betrauten sind über alle ihnen bei der Ausübung

ihres Dienstes bekanntgewordenen Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

Zwangsrechte

§ 17. (1) Der Landeshauptmann ist zuständige
Behörde zur Entscheidung über die zur Sicherung
oder Sanierung von Altlasten nach den §§ 30 bis 35
und 138 Wasserrechtsgesetz 1959, in der jeweils
geltenden Fassung, §§ 79, 79 a und 83 Gewerbeord-
nung 1973, in der jeweils geltenden Fassung, sowie
gemäß des §7 Sonderabfallgesetz 1983, in der
jeweils geltenden Fassung, notwendigen Sanie-
rungsmaßnahmen. Berufungsbehörden sind in Ver-
fahren nach dem Wasserrechtsgesetz der Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft, in Verfah-
ren nach der Gewerbeordnung der Bundesminister
für wirtschaftliche Angelegenheiten und in Verfah-
ren nach dem Sonderabfallgesetz der Bundesmini-
ster für Umwelt, Jugend und Familie.

(2) Die mündliche Verhandlung in den Verfah-
ren nach den in Abs. 1 genannten Rechtsvorschrif-
ten sowie nach Abs. 3 ist nach Möglichkeit unter
einem durchzuführen.

(3) Kann die Sicherung oder Sanierung nach
anderen bundesrechtlichen Vorschriften nicht oder
nicht in jenem Umfang angeordnet werden, daß
dadurch die von der Altlast für die Gesundheit des
Menschen oder die Umwelt ausgehenden Gefahren
insbesondere für Boden, Gewässer und Luft abge-
wendet werden können, so hat der Landeshaupt-
mann die betroffenen Liegenschaftseigentümer
sowie die an deren Liegenschaft dinglich oder obli-
gatorisch Berechtigten zu verpflichten, die notwen-
digen Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen zu
dulden. Hiebei ist in bestehende Rechte nicht im
größeren Umfang einzugreifen, als dies zur Durch-
führung der Sicherung oder Sanierung erforderlich
ist. Für das Verfahren ist § 16 sinngemäß anzuwen-
den.

(4) Parteien im Verwaltungsverfahren sind die
betroffenen Liegenschaftseigentümer und die an
deren Liegenschaften dinglich oder obligatorisch
Berechtigten, die betroffenen Wassernutzungsbe-
rechtigten sowie der Bund als Träger von Privat-
rechten (§18 Abs. 1) und die betroffenen Gemein-
den.

Sanierungsmaßnahmen durch den Bund

§ 18. (1) Sofern nicht einem Verpflichteten nach
§ 17 Abs. 1 die Sicherung oder Sanierung von Altla-
sten aufgetragen werden kann, führt der Bund als
Träger von Privatrechten die erforderlichen Siche-
rungs- oder Sanierungsmaßnahmen nach Maßgabe
der Prioritätenklassifizierung durch, wobei für den
Bund keine über den Ertrag der Altlastenbeiträge
hinausgehende finanzielle Belastung entstehen
darf. Die Kosten der Sicherungs- und Sanierungs-
maßnahmen (mit Ausnahme des Personal- und
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Amtssachaufwandes) hat der Umwelt- und Wasser-
wirtschaftsfonds aus den Mitteln gemäß § 12 Abs. 1
zu tragen.

(2) Wer rechtswidrig und schuldhaft entweder
eine Altlast verursacht hat oder als Liegenschaftsei-
gentümer der Ablagerung, die zum Entstehen der
Altlast geführt hat, zugestimmt oder sie geduldet
hat, ist verpflichtet, dem Bund die zur Sicherung
oder Sanierung der Altlast erforderlichen Kosten
zu ersetzen, soweit dieser nach § 18 Abs. 1 tätig
geworden ist. Haben mehrere Personen das Entste-
hen der Altlast verschuldet, sind die §§ 1301 und
1302 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches
anzuwenden. Über den Ersatz der Kosten haben
die Gerichte zu entscheiden.

(3) Besteht das Verschulden des Ersatzpflichti-
gen nur in einem Versehen, so kann das Gericht
aus Gründen der Billigkeit den Ersatz mäßigen
oder, sofern der Schaden nach einem niederen
Grad des Versehens zugefügt worden ist, auch
ganz erlassen.

Entschädigungen

§ 19. (1) Soweit durch Maßnahmen zum Aufsu-
chen, Untersuchen, Sichern und Sanieren von Alt-
lasten Personen, die an der Entstehung einer Altlast
nicht mitgewirkt oder der Entstehung nicht zuge-
stimmt oder diese nicht geduldet haben, ein Scha-
den entsteht, sind diese angemessen zu entschädi-
gen.

(2) Für die Entschädigung und das Verfahren
gelten nach Maßgabe des Abs. 3 die §§ 18 bis 20 a
des Bundesstraßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in
der jeweils geltenden Fassung, sinngemäß.

(3) Eine Berufung bezüglich der Höhe der im
Verwaltungsweg zuerkannten Entschädigung ist
unzulässig. Doch steht es dem Entschädigung
Beanspruchenden frei, binnen drei Monaten nach
Rechtskraft des Bescheides die Entscheidung über
die Höhe der Entschädigung bei jenem Bezirksge-
richt zu begehren, in dessen Sprengel sich die Lie-
genschaft befindet.

V. ABSCHNITT

S c h l u ß - u n d Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n -
g e n

Meßeinrichtungen

§ 20. (1) Wer Abfälle deponiert oder ausführt,
hat — unbeschadet des §23 — sich geeigneter
Meßeinrichtungen zur Feststellung der Masse der
zu deponierenden oder auszuführenden Abfälle zu
bedienen. Über jede durchgeführte Messung ist ein
Beleg herzustellen.

(2) Wer eine Deponie oder ein beitragspflichtiges
Zwischenlager betreibt, hat diese oder dieses

1. zu umzäunen und außerhalb der Betriebszei-
ten gegen unbefugtes Betreten abzusichern,

2. während der Betriebszeiten für die Über-
nahme des Abfalls durch geschultes Personal
zu sorgen,

3. dem für die Erhebung des Beitrages gemäß
§ 6 zuständigen Finanzamt innerhalb von drei
Monaten Name und Anschrift der Deponie
sowie die Einstellung oder den Neubeginn des
Deponierens (§ 2 Abs. 8) zu melden,

4. dem für die Erhebung des Beitrages gemäß
§ 6 zuständigen Finanzamt im Falle des bei-
tragspflichtigen Zwischenlagers innerhalb von
drei Monaten Name und Anschrift des Zwi-
schenlagers sowie die Einstellung oder den
Neubeginn des beitragspflichtigen Zwischen-
lagerns zu melden.

Behörde

§ 21. Sofern nicht anderes bestimmt ist, ist
Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes die
Bezirksverwaltungsbehörde.

Strafbestimmungen

§ 22. (1) Wer gegen eine nach §§ 16 Abs. 1 oder
17 Abs. 3 begründeten Duldungspflicht oder wer
gegen § 20 verstößt, begeht eine Verwaltungsüber-
tretung und ist von der Behörde mit Geldstrafe bis
zu 300 000 S, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe
bis zu 500 000 S zu bestrafen.

(2) Die in der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
verhängten Geldstrafen fließen dem Umwelt- und
Wasserwirtschaftsfonds zu und sind für die Aufga-
ben gemäß § 11 Abs. 2 Z 3 bis 5 zu verwenden.

Berechnung der Bemessungsgrundlage in Volumen

§ 23. Sofern die Beitragsschuldner (§ 4) nicht
über ausreichende Meßeinrichtungen verfügen,
kann die Masse des Abfalls (§ 5) bis zum 1. Jänner
1991 auch durch die Umrechnung des Volumens in
Masse ermittelt werden.

Vollziehung

§ 24. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesge-
setzes ist der Bundesminister für Umwelt, Jugend
und Familie betraut, soweit die Abs. 2 bis 5 nicht
anderes bestimmen.

(2) Mit der Vollziehung des II. Abschnittes, mit
Ausnahme des § 10, ist der Bundesminister für
Finanzen betraut.

(3) Mit der Vollziehung des § 17 sind betraut
1. der Bundesminister für Land- und Forstwirt-

schaft hinsichtlich der Anwendung von Vor-
schriften des Wasserrechtsgesetzes 1959,

2. der Bundesminister für wirtschaftliche Ange-
legenheiten hinsichtlich der Anwendung von
Vorschriften der Gewerbeordnung 1973.

(4) Mit der Vollziehung des § 18 Abs. 2 bis 4 ist
der Bundesminister für Justiz betraut.
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(5) Mit der Vollziehung des § 20 hinsichtlich
gewerblicher Betriebsanlagen und Bergbauanlagen
ist der Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten betraut.

Artikel II

Änderung des Umwelt- und Wasserwirtschafts-
fondsgesetzes

Das Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz,
BGBl. Nr. 79/1987, zuletzt geändert durch BGBl.
Nr. 607/1987, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 zweiter Satz lautet:

„Zweck des Fonds ist die Förderung von Maßnah-
men

1. zum Schutz der Umwelt gegen Luftverunrei-
nigungen, Lärm und Belastungen durch
gefährliche Abfälle,

2. zum Schutz der Umwelt durch geordnete
Abwasserentsorgung,

3. zur Gewährleistung einer ausreichenden Was-
serversorgung,

4. zur Sicherung und Sanierung von Altlasten
sowie

5. zur Errichtung, Erweiterung oder Verbesse-
rung von Abfallbehandlungsanlagen, soweit
diese zur Sanierung von Altlasten erforderlich
sind, und

die Finanzierung von Maßnahmen gemäß Art. I
§§ 18 Abs. 1 und 19 Abs. 1."

2. Der § 1 Abs. 3 zweiter Satz lautet:

„Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie hat sich zur Abwicklung der Geschäfte des
Fonds einer Geschäftsführung, bestehend aus
einem Generaldirektor und zwei Direktoren, zu
bedienen."

3. Im § 2 Abs. 1 Z 9 wird der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt; folgende Z 10 und 11 werden
angefügt:

„10. durch Altlastenbeiträge (§ 3 in Verbindung
mit § 12 des Art. I);

11. durch Geldstrafen in Vollziehung des
Art. I."

4. Nach § 2 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 ange-
fügt:

„(3) Kreditoperationen gemäß Abs. 1 Z 8 dürfen
nur mit Zustimmung des Bundesministers für
Finanzen vorbereitet und abgeschlossen werden."

5. Der bisherige Text des § 3 erhält die Bezeich-
nung Abs. 1; dem § 3 wird folgender Abs. 2 ange-
fügt:

„(2) Die im § 2 Abs. 1 Z 10 und 11 angeführten
Fondsmittel sowie die Rückzahlungen und Zinsen
aus Darlehen für Maßnahmen gemäß § 12 a Was-
serbautenförderungsgesetz sind zur Förderung von
Maßnahmen nach dem Art. III Z 1 zu verwenden."

6. § 7 lautet:

„§ 7. (1) Der Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie hat im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen einen Wirtschaftsplan
bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres für das
jeweils folgende Jahr aufzustellen und zum
31. Dezember eines jeden Jahres einen Rechnungs-
abschluß nach kaufmännischen Grundsätzen zu
erstellen.

(2) Der Wirtschaftsplan und der Rechnungsab-
schluß sind den in den §§ 21 und 21 a des Wasser-
bautenförderungsgesetzes 1985, in der jeweils gel-
tenden Fassung, und in § 14 des Umweltfondsgeset-
zes, in der jeweils geltenden Fassung, genannten
Kommissionen zur Kenntnis zu bringen.

(3) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie hat den Wirtschaftsplan und den Rech-
nungsabschluß sowie einen Tätigkeitsbericht des
Fonds über die Förderungstätigkeit nach dem Was-
serbautenförderungsgesetz 1985, in der jeweils gel-
tenden Fassung, und dem Umweltfondsgesetz, in
der jeweils geltenden Fassung, dem Nationalrat
vorzulegen."

Artikel III

Änderung des Wasserbautenförderungsgesetzes
1985

Das Wasserbautenförderungsgesetz 1985, BGBl.
Nr. 148, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 79/1987, wird wie folgt geändert:

1. Im § 1 Abs. 1 Z 1 werden folgende lit. g und h
angefügt:

„g) Sicherung und Sanierung von Altlasten;
h) Errichtung, Erweiterung oder Verbesserung

von Abfallbehandlungsanlagen, soweit diese
zur Sanierung von Altlasten erforderlich
sind."

2. Im § 1 Abs. 1 Z 4 hat der Ausdruck „lit. e und
f" zu entfallen.

3. Nach § 12 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 ange-
fügt:

„(5) Bei der Gewährung von Fondsmittel zur
Altlastensicherung und -Sanierung ist auf die Prio-
ritätenklassifizierung, jedenfalls aber darauf
Bedacht zu nehmen, daß bei der Förderung von
Maßnahmen getrachtet wird, im fünfjährigen
Durchschnitt eine Berücksichtigung aller Länder
hinsichtlich förderungswürdiger Maßnahmen
zumindest im Ausmaß ihres Aufkommens aus dem
Altlastenbeitrag auf Hausmüll und hausmüllähnli-
chen Gewerbemüll zu erzielen. Bei der Berechnung
dieses Aufteilungsschlüssels ist das Aufkommen aus
Altlastenbeiträgen für Rückstände aus Verbren-
nungsanlagen mit dem Faktor vier zu vervielfa-
chen."

4. Nach § 12 wird folgender § 12 a eingefügt:
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„§ 12 a. (1) Für Altlastensicherungs- und -sanie-
rungsmaßnahmen können Fondsmittel zur gänzli-
chen oder teilweisen Finanzierung unter Beachtung
des Verursacherprinzips gewährt werden. Für die
Maßnahmen zur Sicherung und Sanierung von Alt-
lasten, die durch die nach dem 1. Juli 1989 erfolg-
ten Ablagerungen und Inbetriebnahmen von Anla-
gen entstanden sind, werden keine Fondsmittel
gewährt.

(2) Für die Errichtung, Erweiterung oder Ver-
besserung von Abfallbehandlungsanlagen, soweit
diese zur Sicherung und Sanierung von Altlasten
erforderlich sind, können Fondsmittel gewährt wer-
den.

(3) Fondsmittel zur Altlastensicherung und
-Sanierung können gewährt werden an:

1. die Gemeinde oder den Gemeindeverband;
2. den Abfallverband;
3. das Land;
4. Unternehmen, deren überwiegender Unter-

nehmensgegenstand die Altlastensanierung
und die Abfallbehandlung ist;

5. die Eigentümer oder Verfügungsberechtigten
einer Liegenschaft, auf der sich eine Altlast
befindet."

5. § 14 Abs. 2 Z 2 zweiter Satz lautet:

„Das Darlehen ist in geeigneter Weise sicherzustel-
len."

5 a. § 17 lautet:

„§ 17. (1) Im Förderungsvertrag ist vorzusehen,
daß die Darlehen vom jeweils aushaftenden Kapital
zu verzinsen und — ausgenommen Darlehen
gemäß § 12 Abs. 2 — in Halbjahresannuitäten
zurückzuzahlen sind. Im einzelnen sind folgende
Jahreszinssätze und Laufzeiten zu vereinbaren:

1. bei Darlehen gemäß § 12 Abs. 1 und § 13
Abs. 2 mindestens eins vH und höchstens drei
vH bzw. höchstens 60 Halbjahresannuitäten
bei Wasserversorgungsanlagen und unter
Berücksichtigung der Finanzkraft der
Gemeinden höchstens 80 Halbjahresannuitä-
ten bei Abwasserentsorgungsanlagen;

2. bei Darlehen gemäß § 12 Abs. 1 für regionale
Anlagen zur Reinhaltung von Seen in deren
näherem Einzugs- und Abflußgebiet und für
Anlagen oder Anlagenteile zum Schütz von
Grundwasserschon- und Grundwasserschutz-
gebieten vor Verunreinigung mindestens eins
vH und höchstens drei vH bzw. höchstens
100 Halbjahresannuitäten;

3. bei Darlehen gemäß § 14 Abs. 2 Z 1 minde-
stens eins vH und höchstens drei vH, gemäß
§ 14 Abs. 2 Z 2 drei vH bzw. jeweils höch-
stens 40 Halbjahresannuitäten;

4. bei Darlehen gemäß § 12 Abs. 2 drei vH bzw.
eine vollständige Rückzahlung spätestens
zwölf Monate nach Vollendung der Anlage
(Abs. 2).

(2) Der Förderungsvertrag hat weiters insbeson-
dere folgende Vereinbarungen zu enthalten:

1. die Verzinsung des Darlehens beginnt mit sei-
ner Zuzählung;

2. die Rückzahlung des Darlehens erfolgt in
Halbjahresannuitäten (Verzinsung und Til-
gung des Darlehens), welche dekursiv zu
berechnen sind;

3. die Rückzahlung beginnt am 1. März oder
1. September, welcher der vom Wasserwirt-
schaftsfonds festgestellten Vollendung der
Anlage (Funktionsfähigkeit), bei Vollendung
nach dem hiefür vereinbarten Zeitpunkt, die-
sem folgt, spätestens jedoch mit dem 1. März
oder 1. September, welcher bei Wasserversor-
gungsanlagen dem 42. Monat, bei Abwasser-
entsorgungsanlagen gemäß § 12 und § 13
Abs. 2 dem 60. Monat und bei betrieblichen
Abwassermaßnahmen dem 36. Monat nach
Zustellung der Sicherung folgt;

4. die Bauvollendungsfrist kann nur erstreckt
werden, wenn der Förderungsnehmer glaub-
haft macht, daß er ohne sein Verschulden
durch ein unvorhersehbares oder unabwend-
bares Ereignis verhindert war, sie einzuhalten;

5. das ein halbes Jahr vor Fälligkeit der ersten
Halbjahresannuität aushaftende Kapital ist
um die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen
Zinsen zu erhöhen;

6. für Anlagen, die nach Ablauf der vereinbarten
oder erstreckten Bauvollendungsfrist fertigge-
stellt werden, werden Darlehensbeträge nicht
zugezählt;

7. von nicht rechtzeitig entrichteten Halbjahres-
annuitäten sind für die Dauer des Verzuges
Zinsen in der Höhe von 10 vH pro Jahr zu
leisten;

8. eine Stundung kann nur aus triftigen Grün-
den und unter Anrechnung zusätzlicher Zin-
sen in halber Höhe der Verzugszinsen bis
zum Höchstbetrag von acht Halbjahresannui-
täten auf höchstens fünf Jahre gewährt wer-
den."

6. Nach § 21 wird folgender § 21 a eingefügt:

,,§ 21 a. (1) Zur Beratung des Bundesministers
für Umwelt, Jugend und Familie in Angelegenhei-
ten der Sicherung und Sanierung von Altlasten, der
Begutachtung der vom Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie auf Grund dieses Bundesgeset-
zes zu erlassenden Richtlinien betreffend die Altla-
stensanierung, der Anträge auf Gewährung von
Fondsmittel, der Erstellung der Prioritätenklassifi-
zierung sowie der Errichtung, Erweiterung oder
Verbesserung von Abfallbehandlungsanlagen wird
eine Altlastensanierungskommission eingerichtet.

(2) Die Kommission besteht aus:
1. Je einem Vertreter des Bundesministeriums

für Umwelt, Jugend und Familie, des Bundes-
ministeriums für Finanzen, des Bundesmini-
steriums für Land- und Forstwirtschaft, des
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Bundesministeriums für wirtschaftliche Ange-
legenheiten, des Bundesministeriums für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr sowie des
Bundeskanzleramtes;

2. je einem Vertreter der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft, des Öster-
reichischen Arbeiterkammertages, der Präsi-
dentenkonferenz der Landwirtschaftskam-
mern und des Österreichischen Gewerk-
schaftsbundes;

3. je einem Vertreter jedes Landes;
4. je einem Vertreter des Städtebundes und des

Gemeindebundes;
5. je einem Mitglied der im Hauptausschuß des

Nationalrates vertretenen parlamentarischen
Klubs.

(3) Die Vertreter werden von den jeweiligen
Institutionen nominiert und abberufen. Bei Aus-
scheiden eines Mitgliedes ist unverzüglich ein neues
Mitglied zu nominieren.

(4) Die Kommission wählt aus ihrer Mitte mit
Stimmenmehrheit den Vorsitzenden und dessen
Stellvertreter. Die Einberufung der Kommission
zur konstituierenden Sitzung obliegt dem Bundes-
minister für Umwelt, Jugend und Familie; die übri-
gen Sitzungen der Kommission werden vom Vor-
sitzenden, bei dessen Verhinderung von dessen
Stellvertreter, einberufen. Auf Verlangen des Bun-
desministers für Umwelt, Jugend und Familie oder
auf Verlangen von mindestens drei Kommissions-
mitgliedern ist eine Sitzung innerhalb von 14 Tagen
nach Stellung des Begehrens einzuberufen.

(5) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu
bestellen.

(6) Alle Mitglieder der Kommission haben
beschließende Stimmen. Ersatzmitglieder haben ein
solches Stimmrecht nur bei Verhinderung jener
Personen, die sie vertreten. Die Kommission ent-
scheidet mit einfacher Mehrheit.

(7) Für die Tätigkeit der Kommissionsmitglieder
wird keine Entschädigung geleistet.

(8) Die Beratungen und Beschlußfassungen der
Kommission sind nach einer von der Kommission
zu beschließenden Geschäftsordnung vorzuneh-
men.

(9) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Kom-
mission dürfen Geschäfts- oder Betriebsgeheim-
nisse, die ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut
worden oder zugänglich geworden sind, während
der Dauer ihrer Bestellung und auch nach Erlö-
schen ihrer Funktion nicht offenbaren oder verwer-
ten."

7. Dem § 32 Abs. 1 Z 7 wird folgende Z 8 einge-
fügt:

„8. der §§ 12 a und 21 a der Bundesminister für
Umwelt, Jugend und Familie,"

8. Die bisherige „Z 8" im § 32 Abs. 1 erhält die
Bezeichnung „Z 9".

Artikel IV

Änderung des Umweltfondsgesetzes 1983

Das Umweltfondsgesetz, BGBl. Nr. 567/1983,
zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 607/1987, wird
wie folgt geändert:

1. Art. I § 3 Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. Herstellungsmaßnahmen zur Verringerung
der Umweltbelastung durch Luftverunreini-
gung, Lärm, ausgenommen Verkehrslärm,
und gefährliche Abfälle durch Verbesserung
oder Ersetzung bestehender Anlagen;"

2. Art. I § 3 Abs. 1 Z 2 lautet:

„2. Herstellungs-, Instandhaltungs- und Betriebs-
maßnahmen zum Verwerten oder Beseitigen
von gefährlichen Abfällen;"

3. Art. III Abs. 2 Z 2 lautet:

„2. des § 3 Abs. 1 Z 5 und 6 sowie der §§ 9 und 15
Abs. 3 der Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen,"

4. Art. III Abs. 2 Z 3 lautet:

„3. des § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie des § 6 Abs. 2
der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für Finanzen, dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten und dem
Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft,"

Artikel V

Haftungsermächtigung

1. Der Bundesminister für Finanzen ist ermäch-
tigt, namens des Bundes Haftungen als Bürge und
Zahler gemäß § 1357 des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuches nach Maßgabe des jeweiligen Bun-
desfinanzgesetzes

a) für die zur Finanzierung von Förderungen
gemäß § 12 a des Wasserbautenförderungs-
gesetzes erforderlichen Kreditoperationen
auf Grund des § 2 Abs. 1 Z 8 des Umwelt-
und Wasserwirtschaftsfondsgesetzes, BGBl.
Nr. 79/1987, in der jeweils geltenden Fas-
sung, und

b) für die von privatwirtschaftlich organisierten
Unternehmungen zur Finanzierung der
Errichtung, Erweiterung oder Verbesserung
von Abfallbehandlungsanlagen durchzufüh-
renden Kreditoperationen (Darlehen und
sonstige Kredite) auf Antrag der Unterneh-
mungen

zu übernehmen, wobei der jeweils aushaftende
Gesamtbetrag der Haftung das Ausmaß von
10000 Millionen Schilling an Kapital und
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10 000 Millionen Schilling an Zinsen und Kosten
nicht übersteigen darf.

2. Der Bundesminister für Finanzen darf von der
in Z 1 erteilten Ermächtigung nur Gebrauch
machen, wenn

a) ein entsprechender Finanzierungsbedarf
gegeben ist,

b) im Falle der Z 1 lit. a an Hand von Aufkom-
mensbeurteilungen zu erwarten ist, daß die
Bedienung des aufgenommenen Fremdkapi-
tals aus den dem Umwelt- und Wasserwirt-
schaftsfonds zufließenden Einnahmen gemäß
§ 2 Abs. 1 Z 10 und 11 sowie § 3 Abs. 2 des
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgeset-
zes, BGBl. Nr. 79/1987, in der jeweils gelten-
den Fassung, erfolgt und

c) im Falle der Z 1 lit. b
aa) insbesondere auf Grund eines vom Bun-

desminister für Finanzen einzuholenden
Gutachtens der Finanzierungsgarantie-
gesellschaft mbH über das der Errich-
tung, Erweiterung oder Verbesserung
der Abfallbehandlungsanlage zugrunde-
liegende Projekt zu erwarten ist, daß die
Bedienung des aufgenommenen Fremd-
kapitals durch die antragsstellende
Unternehmung gesichert ist und

bb) der Bundesminister für Umwelt, Jugend
und Familie nach Maßgabe der abfall-
rechtlichen Vorschriften die Förde-
rungswürdigkeit des Projektes feststellt.

Artikel VI

Änderung des Bundesgesetzes vom 20. März 1985
aber die Umweltkontrolle

Das Bundesgesetz vom 20. März 1985 über die
Umweltkontrolle, BGBl. Nr. 127/1985, wird wie
folgt geändert:

1. § 4 Abs. 1 Z 6 lautet:
„6. Auswertung, Bereitstellung und Dokumenta-

tion der wesentlichen Arbeitsergebnisse. Füh-
rung von Umweltkatastern, wie insbesondere
eines Altlastenkatasters und eines Verdachts-
flächenkatasters."

2. § 6 Abs. 1 lautet:

„(1) Das Umweltbundesamt gliedert sich in die
Direktion sowie die zur Erfüllung der Aufgabenbe-
reiche erforderlichen Gruppen, Abteilungen, Werk-
stätten und sonstigen Einrichtungen."

3. § 6 Abs. 2 zweiter Satz lautet:
„Der Direktor, dessen Stellvertreter, die Zweigstel-
lenleiter, die Gruppenleiter sowie die Leiter der

Abteilungen sind vom Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie zu bestellen."

Artikel VII

Inkrafttreten

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern Abs. 2 nicht
anderes bestimmt, mit 1. Juli 1989 in Kraft.

(2) Der II. Abschnitt und der § 20 des Art. I tre-
ten mit 1. Jänner 1990 in Kraft.

Waldheim

Vranitzky

3 0 0 . Bundesgesetz vom 7. Juni 1989, mit dem
das Chemikaliengesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Chemikaliengesetz, BGBl. Nr. 326/1987,
wird wie folgt geändert:

1. Dem § 3 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Der III. Abschnitt gilt nicht für Vergaser-
kraftstoffe, Dieselkraftstoffe, Heizöle und Flüssig-
gase, sofern letztere zum Betrieb von Kraftfahrzeu-
gen eingesetzt werden."

1 a. Dem § 14 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Anstelle der in Abs. 1 und 2 angeführten
Verordnungsbestimmungen können auch einschlä-
gige ÖNORMEN durch Verordnung für verbind-
lich erklärt werden."

2. §21 Abs. 2 lautet:

„(2) Texte und bildliche Darstellungen für
Zwecke der Werbung haben deutlich lesbare, hör-
bare oder sichtbare Hinweise zu enthalten, daß
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge zu
beachten sind, die die Kennzeichnung enthält.
Diese Hinweise haben in allgemein verständlicher
Form, in audiovisuellen Medien überdies deutlich
lesbar zu erfolgen."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1989 in
Kraft.

(2) Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes rich-
tet sich nach § 63 Chemikaliengesetz.

Waldheim

Vranitzky



2512


